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Bericht 

des Ausschusses für Wissenschaft und Forschung 

über die Regierungsvorlage (308 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Denkmal

schutzgesetz geändert wird 

Mit ider Novdli,el1ung dels Denkma:1schutzge
setz es soHen im wesentlichen IlllUr Lücken ge
,gchlosisen we1rlden, die ,im Laufe ,der Zeit durch 
limmer Ineue Anfol1derrungen :lJn den Denkma:l
schutz und ,damit zusammen!hängende A'Il:fg,aiben
stellun~en 'aufg'etPeoen 19ind. Gleichzeitig SOillen 
lauch jene Besürnrnwng'en v'erbes,s,ert wer.den, me 
in ,der Pmxris hä>uflig zu Schwieri1gkeiten bei der 
DUl1chsetZIUng emes wi,rkungs:voHen Denkrnal
schutws gefühnt haben. Mit dem novdJierten 
Denkma1schutzgesetz $'oLl 'der Praxis ein lausge
f,eiltes Instrument in ,die Hand gegeben werden, 
idas :die V ()Hzug~al1gane de,s Denkmalschutz,es in 
die LaJge versetzt, den DenkmaIschunz auch in 
:schw,ienig'en Sitwationen zu bewällügen. 

rue Vodage wurde von ,einem vom AUSiSchuß für 
Wissenscha,ft und Forschung zur VOl1behandlung 
Ielinge:;etzt,en Unter'aiUlsschuß, ,dem von der Sozii,a
l:istischen Partei Ösoerreichs ,dJie Abgeol1dneten 
Anne1~ese Alb r e c h t, Dr. Hilde Ha w 1 i ce k, 
Luptowit's, Dr. Reinhard und Dr. 
S c h n eIl, von der östepreichischen Volk,sparten 
die AbgeaI1d,neten Dr. B 1 e n k, Dr. Er m a
cora, Dr. K,arals,ek lund Dr. Kaufm'ann 
'und von der F,reiheitVichen Piartei Ost,ern~ichs 
ider Abgeorldneoe Dip'l.-Ing. H a 11 re ich ail1Jge
höroen, m Verhandlung gezolgen. 

Als Ergeb11liJS seiner Bera'tu11lg h<lit der Unter
ausschuß derm Ausschuß für W.issenschaft und 
Fo,rschung 'e~ne Re~he von Äinderungen der Vor
bge vOI1geschlagen. 

Am 19. Jänner 197 S enstattene der Obmann 
;d,es Untemusschus~esdem Ausschuß Betlicht über 
,die g~genständliche Regrerungs,,"orlagle. 

An ,der Debatte 'bet'ei,1igt'en sich idli,e Abgeord
neten Dr. B,l e n k, Dr. Bu s e k, Dr. Er m a
eora, Dipl.-Ing. Dr. Frühwirth, Dr. 
K,auf mann, Dr. Bduand M os,er, Lup to-

w 1 t $, Dr. S eh ne I 1 wllid Dipl.-Ing. Ha n
r 'e ich sowie der Bundesminister für Wissen
Ischaft \lI11Id Forschung Dr. HertJha F i r n h ,e r g. 

Bei der Abstimmung ,am 22. Fe:ber 1978 wur
de ,die Reglierungsvodage unter Berücksichci,gung 
der vom UrrteI1ausschuß vongesich1ag,enen Änd'e
,rung,en sow1ie ,"on AbänderungsanträJgen der Aib
Igeordneten Lu p t,o W i t s, Dr. Er mac ,0 r a 
und Dipl.-Ing. Ha n r eie h teils einstimmig, 
teils mehrstimmig angenommen. Ein von Abg. 
Dr. B 1 e n k ,elingebI1achter Abä,nderungsantrag 
fand !im Ausschuß nicht dilie ,erforrderliche Melhr
heit. 

Zu iden ,wesent11ichsten Änderu,ngengegen
über der RJegier'ungsV1or1:l!ge wird f,olgerides be
merkt: 

Zu § 1 Abs. 1: 

Durch .di,e Einfügung ",d,1es'es ZU!~:lJmmenJmnges 
wegen" soll in ganz besonderer w.ciJs'e zum Aus
dmtck gebnacht wel1den, daß die (gemeinsame) 
Erhaluung n~chtalseine FoLge zwfäm,ig,en Neben
ein!andersej,ns angesehen werden darf, sondern 
.der Zu~=menhang cin g:lJ!1JZ speziifisch,er sein 
muß, der die Summe d'er Einzddenkmale ~ls 
,eine Einhenterrscheinen läßt: Ein solcher Zu
sammenhang kann ,ein künstter.ilscher (z. B. iar
chitekooMs ch er) ebenso s,e1n wrie 'mn geschicht~ 
licher ader k'Ultupeller (z. B. ,"oI,rosroun.dLicher). 

Zu § 1 Abs. 3: 

Der Absatz 3 in der Fassung der Regi'erungs
vorlag,e wrurde ,in Anbetracht der berents ge1ten
Iden ader ,schon ,in Vorbereitung bdindLichen 
Al tstadterhaltungs- 'Unld OrtsbiJ,dschutzges'etze, 
we,lcheals Ausfluß der Kompetenz der Länder 
auf ,dem Gebiete des Ortsbi1dschlUtzes und der 
Ol1tsbi,Ldpflege tdi~e charakterisüsche Ersch,einung 
größeper T'eile von Stä>dten rund kIeinen Ort
schaftenschützen, gestrichen. Andernfalls wäre 
es durch eine UnterschuezsoeHung größ,erer En
slem!b}es ,im Ve110rdnungsweg unter Umständen 
zu Doppe1gLeiskgkeiten heim .Schutz diJeser 
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795 ,der Beilagen 

Ensernlbll,es g,ekommen. lAus .diesen 'Gründen 
konnte auf die VlerordnrungsermäChtiJgung ver
Zlichtet wierden. 

Zu § 1 Abs. 4: 
Durch ,cLiesen Albsatz wi!'d in sämtlichen Ver

f.ahren zur FeststeNU'ngdes öff,ent:1ichen Inter
esses an d'er Erhal.tung ,eines ,unheweglichen Denk
mals neben .dem Big,elltümer sowohl dem Landes
hauptmann alrs 'aruch dem BÜI1germe~ster Partei
sue11ung ,eingeräumt. Hiedu,rch wir,d den LänJdün 
und Gemeinden die Möghlchkeitgeboten, zu ge-' 
pLanJten Unter;sch'lltzsoel:lungen ,ih!'e AuHas~ulrg 
gelIJend zu machen. 

Zu § 2 A:bs.2: 
Die Ers'etzung ;des Wortes ,;daß" durch ,das 

Wort "ob" ,schafft ,die Möglichkeit, idaß von 
AmtJs wegen ,sowohl dals natsächilich'e Bestehen 
als ,auch dasNichtbestehen eines öffentlichen 
Interesses an der Erhalnungs ,des Denkmals fest
gestellt werid'en k~nn. 

Zu § 4 Abs. 1: 
Eine' wichtige Nooerung bildet die Einführung 

des - ,a'Uch V{)ll1 internatJiona>1en Gremien stets 
g,efor,derten - ,.a:koiv,en D.enkJma;L~chutzes". Das 
W,eg'endes "aktiiven Denkmalschutzes" ist darin 
zu erblicken, .daß n'icht l1iUr idi'e 'U'nmiuoelbare 
ZerstörurugOider Veränderung 'erunes . Denkmals 
v.erUiindert werden soll ~<l!U!sschlli;eß1ich "pa~siv'er. 
Denkanallschutz"), sondern getl"achtet W1il1d, daß 
e,in Denkmal nicht limL:uuf,eider Z'eit verf~llt: 
das Denkm:rl Süll durch notwendig'e fnstand
setzungsarbeiten, Ia'lso ,~aktiv" Qd'Urch Täoi,gwer
den) ,erha;lten bleiben. 

Die in Ider Regnierungsvorlag.e vO'rges,ehene Re
gelung wurde vie1fiach dahin gehend mißverstan-

Bine sdlche :bÖSJe Absicht :~stz. B.dann "off,en
bar", wenn les der Eigentümer' unIJeiläßt,a,n an
g,emes,sen,er Zeit zerbrochene DachZIiegel zu er
gänz'en oder für ,die Vel'lschließung offenstehen
der Fenster zu ,sorg,en, obwohl die B,eseitigung 
der,aroiger üfbe1stärude mit 'nur ganz gerÜingen 
GeLdmitteln mög~~ich wäre od'er alber notwendige 
Geldmittel viell,eicht sogar Qn Form von Sub
ventionen Zlur Verfügung stehen wür.den. 

Install1JdihJall tungsmaßnahmen, ,die ,cl urchzufüh
ren ,dem VerantwÜ'rtLichen ,unzumutbar sind, 
könn'en nJ.e ",in ,doer offerubaf'en Absicht" ,ein' 
Denkmal zel'lstöI1en ZlU wO'lLen, unterlassen wer
den. 

Die inUinmehr1i'ge :RoegelungbeW1ahrt in der 
Ziels,etziung lrue Absichten ,der Regi,e1"U11gsvor
la.ge 'Und fist ,aJ1s el'lster Schritt für einen ,~aktiven 
Denkmalschutz" ,aJUfzubssen. . 

Zu §5 Abs. 1: 

Der n'eu :eingefügte zweite Satz nJOrmiert bei 
Antr;igen ,auf Zus.t!immung .ZJur Zel'lstÖrung o,der 
Veräruciel'lUng ei,ne Umkehr ,der Beweisla!st ab
weichend von Iden Bestimmungen des Allgemei
nen Verwalnungsv'erfahl'ensgesetze,s: ,dem An
tra;gsteH'er 'steht es zwar frei, alle Gründe vor
zubroingen,di,e' s'einer Meinung nach für die V'er
äruciel'ung oder Zerstörung eines unter Denkmal
.schutz stehenden Obj'eknes sprechen, doCh ist er 
für ,das Vodi.egen .dieser von ihm beharupteten 
Gründe beweispf1ichtig. Die Behörde 1st daher 
nur verhalten, sich mit jenen Grüruden QlUJsein
a.nderz'USetzen, die der AIIltr:a.grsteUerz.u heweisen 
,in der L~ge ist, ,nicht ,aber mit ;aJl jenen Griin
,den, von ,denen ,der Antragsteller lediigllich :be
hauptet, daß osiie vor.Liegen. 

den, daß ma.n fürchtete, Ei'~entümem könnten Zu § 5 Abs. 4: 
trotz B,esuehenls e1nerzur Vermcidung jedweder Durch die Einführung ,des nunmehr nauen 
Häl1uevor,g,esehenen Schiedskommission (§ 5 Abs. 4 50'11 gesetz!1ichanerkannten Kirchen und 
'Albs. 4 der RegiJeruIllg5vorb.;g>e) dqch :aRenf,alls 'Zu RdigionsgeseHsch'a:fteneinschLießlrich ,ihr,erEin
große l:asuen auf.edegt werden. Aus diesem Grund richoorugen ,e~n R,echtsanspruch ,a;uf V'erälliderung 
wurde ,dij.e nunmehrige Formulierung des § 4 von Denkmal'en, die unmittelbar ,der Abhalmmg 
Albs. 1 gewäh~t. . von Gottesdiensten gew,i,dmet 5I1nJd, soweit ein-

Aus dem 2. Satz idies.es Ahsatzes g,eht nun. geräumt. wer1den,a!s zwingende liioturgische Vor
noch wesenüich deutLicher Ider Smn dieser ,g,e- ,schrilten rdiese Änderung 'erfondern. 

setzlich'en Bestimmung hervor,daß näml~ch ob ö s- Obwohl]m AJugen'hlick diese Bestimnrung 
will i g ,e 's Verfa,uenLass,en ver:hiooert wenden nicht häufig zurm Tl'alg'enkommenw,ird -da 
soN, wobei ,der Grund ,der Böswilligke~t vfielfach die derzeit geltenden zw,ing.enden liturgn'sch:en 
evn'l'ein spekulativer Ölst. Es wir,d nunmehr durch Vorschriften im. ,alLgemein,en keine Veräruderung 
<Li'esen zwe~uen Sa'tz eindeutig klar,gestellt, daß 

der Gotteshäus.ernotwendigmachen -, wurde 
nur jene Unterla.s~ungen von InstJandhaltu'll'gs- -1.' Ab f :L' Z 

Ul'eser ,satz aru genommen, um alUUl !Ln , u-
arbeiten ,einer Zerstörun;g@leichzuhalten sind, kunft zwingenden1iturglischen NotweIlJdigkeiten 
.die .der Verantwortliche (Zlwmeist,d.erE:igen~ü- 'b . d Abhi 1 G t d' ~ d ch 'ei ··er ' 'a :tJuug von ot es lens~en - . ur 
mer) .durchz,uführen ,~n Ider La.ge wäl'le,die er ,e,inen Rechtsanspruch a.uf Verä,nderung _ im 
aber iaJUlS ,dem Grunde untJerläßt, werl ,er durch 

besond,eren Maß'e Rechnung zu trag,en. diese Unter1a1ssung .die ZerstÖrung des Denk-
ma'ls' 'erreichen will. Die Absicht ,des Zer.störensW erden Veränderungsan'träge 'aus anderen als 
(der "doi1us maLus") muß erkennbar s.ein, weiche aus zwiil~end notwendigen lirul'gischen Vor-
1iatsache .letztlich 'rn einem Straherfa:hren vom schriften gestellt (auch wenn &i.e Denkmale be7 
R,ichter beurteilt w:enden müß'oe. trdf;en, die ,dem Gottes,d~enst g,ewidmet 6ind) , 
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.795 der Beila,gen 3 

so sind diese AnträgeausschLießlkh nach den 
Besoimmungen des Ahs. 1 zu beurtei1en; lin die
'sen FälIen kann di,e im freien Ermessen des Bun
desdenkmahmte'sgelegene B'ew~Uigung.selbstver
stärudlich gl,eichflal:1serteilt we!1den, es besoeht 
j,edoch kein Rechtsansp11Uch auf Zusoimmung. 

Der begünsoigtJe Personenkreis :i,st del1selbe wie 
der entsprechende Kreis juristischer Personen 
in § 2, n1VrnJiich .die ,ge~etJz1ich 'anerkannten Kir
ch,en ,einschließl,ichlhrer Ei.nnichtungen sJOwi'e die 
g,eset;z,Lich aJnerkannten Re1igionsgeselLschaf,ten 
einschlließ!:ich ihrer Einrichtungen. Ebenso w~e 
im § 2 Abs. 1 WU!1de jedoch aJUch ,im § S Abs. 4 
nricht mehr aluf ,d,iie hisherig,e Formu1Lierung des 
DenkmaJschutz,gesetzes. "kirchl:iche und rel~gion,s
genossenschaftliche. Körperschahen" ZlUrückge
griffen, sondern dille heute ü\)Eche' gesetzliche Ter
minologie "gesetzlich anerkannte K,irchen urud 
RelligionsgeseHschahen" ,und ,,:ihre Einrichtun
gen" gewählt. 

Di'e im 3. Satz getrofferue Regelung wur<de 
desha,1b ,aufgenommen, um auf diese· Wcise auch 
klarsteUen- ZlU können, ob ,nicht Geg,envol1Schläge 
des B,undesdenkma1amtes durchaus' a'll'sreichend 
w~reni um Iden zwi>ng,enden 1itul"!grischen Erfor
rdeI1ruiss.en ZlU 'enosprechen. 

me AU&'ltel1img ,der Bescheinigung wind. SJich 
steos nach ,den innel1en RechtsvoI'schniften der 
betreffenden. Kirche oder ReFigionsg~sellsch-aft zu 
richt'en haben. Wind trotz VerLangen ,des Bun
desdenkmalamtes ,eine solclie Bescheinigung -
aus welchen Gründen immer - nicht 'beige
bracht, so' Wlir,d'das Verfahren vidfachl1lUr nach 
den' B.csciJffimu'ng.en ,des Aösatzes 1 zu· Erude g·e
führt we.l1den können. 

Zu § 5 Abs. 5: 

Dieser Absatz rruuß'Oe vorerst. den gegenüber 
der Regierungsvorlage geänderoen gesetzLichen 
Bes,tiimmungen angepaßt werd,en, we~ha.lb .me 
Sä;tze·2 u11!d3zu·.entf,aU.Ien hatten .. 

Die in, Albs. 5 erwähnte. MögLichkeit, Fönde.
rung~mittd: für Id1e Er:hahung von· Denkmalen. 
vergeben zu können, entspnicht vollkommen der 
bereits 's'eit Lang,em gepflogen,en P'Ii:l~is. So w~e 
bi,sher i·st Idlie V'el1~a:'be der Mittel !im freien Er:
messen ,der Be!höI1de gdegen und beg rundet ,diese 
Bes,tJimmung selbstverstän:Uich kei,nen RechtSlan
spl'uch alUf Erha,lt· einer Subv.ention. Die Be
stimmung dient .daher lediighlch dem Zw,eck, ei:ne 

Wuganigg 
Berichterstatter 

hestehend'e Praxis ,auch rum Gesetz :selbst ~u be
rücksichtl~gen. 

Zu § 6 Abs. 1: 

Der Zwecl{ des V'erbolJes ,der fr,eiwilligen Ver
äußerung von benkma-Len, due ,den Bestimmun
gendtes§ 2 iUnterl~egen, ohne BewliJE,~ung .des 
Bundesd'enkma'1amoes v,erfolgt Iden Zweck, zu 
vet1mei<den, ,daß Objekte, die kraft gesetzlicher 
Vermutung unter Denkmahchutz snehen, durch 
einen plötzlich'en Bigentumsübeliglang 'ungeschützt 
s~rud. 

Die Einfügmng ,einer ß,estimmlUing, daß solche 
Obj~kte, wenn sie ohne die erfoI1derLich,e. BewilJ;i
gung des Bu·n,desdenkmaLam1les freJiwiUigver
äußert wenden, waite1"run den Bestiimmungen 
des § 2 samt den sich .d~t1:w\Sergebenden· Rechts
folgen unted.i'eg'en, i,st ·aJUJsl'e:icherud. Die Anwen
.dung der Nichtiigkeitsbesuimmung ,des § 879 .d'es 
Allgemeinen bürgerlichen GegetzblUches ist in die
sem F,aUe entlbehdich. 

Zu § 14 Abs. 2: 

Die Nichtligkeitsbestimmung Ides § 879 ,des 
Al1gem'einen bürgerlichen Gesetzbuches kommt 
nur mehr bei ,der ohne Bew:il1L1gung erfolgten 
freiwiHigen V'edtußemng oder Be1asbUng von 
Gegenstänrdenaus ·einer Sammlung gemäß § 4 
Abs. 3 zur Anwendung (§,,6 Abs. 5); an!Sonsten 
stehen im Fine. der V'erbotenen fi-eiwil1igen yer
älUße1"ung ohne Bewi,Uigung ,des BundesdenkiIl,a:17 
amtles ,dies'e Denkmale ladi&lich weiterhin ge
mäß § 2. unter DenkmaIschutz (§ 6 Abs. 1). Die 
Möglichkeit, velibotenerweise v·eräußerte Denk
mal!>e für v,el1fallen ZlU ,eIlklä.ren, ·erschi,en daher 
nur ,mehr damm 'slnlllVoH, wenn 'es .sich 'Um Ge
. genstände ,ein·er solchen Sa.mmhmg handelt. 

Zu § 16: 

§ 16 Abs. 2. :entfällt :im Hinblick,. auf di·e Neu
fassungid:es § 4. 

Zum Benicliterstatter für. IdaiS Haus wur.cte· der 
Abg:eordhelJe W u g .a n.Q ,g g, hestimmt. 

A!ls Ef'g'ebniis seiner Beratung- steHt der A'I.l5-
.schuß für Wissenschaft und Forschüng. somit 
Iden A ntra g, der: NaJtionalrat woUe Idem a,n
ge s c h '1.Q!s s 'e ne n Ge set zen ,t w·u r f die 
verhssungsmäßige Zustimmung erteilen. 

W~en, 1978 01 19 

Radinger 
Obmann 
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4 795 der Beilagen 

.;. 
Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 

mit dem das Denkmalschutzgesetz geändert 
wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

D<lJS Deilikmalschutzg,esetz, BGBL Nr. 53311923, 
frn der F,assung ,des Bundesg,esetzes BGBL Nr. 92/ 
1959, wird w~e folgt geändert: 

1. § 1 hat zu la~ten: 

,,§ 1. (1) Die in diesem Bundesges,etz enthal
tenen Beschränkungen finden auf von Menschen 
gesch1affene 'unbewegliche und bewegliche Ge
!ßienstände von Igeschichtlicher, künstlerischer oder 
sonstiger kultureller Bedeutung (Denkmale) An
wendung, wenn ihre Erhaltung dieser Bedeutung 
wegen im öffentlichen Lntel"esse gelegen ist. Diese 
Bedeutung kann den Gegenständen für sich allein 
zukommen, ,aber auch aus der Beziehung oIder 
der Lage zu anderen Gegenständen entstehen. 
Die Bestimmungen für Einzeldenkmale gelten 
auch für Gruppen von unbeweglichen Gegen
ständen (EnsembLes) und Sammlungen von be
weglichen Gegenständen, wenn diese Gruppen 
und Sammlungen wegen ihres geschichtlichen, 
künstlerischen oder sonstigen kulturellen Zu
sammenhanges einschließlich ,ihrer Lage ein ein
heitliches Ganzes biLden und ihre Erhaltung dieses 
ZU9ammenhanges wegen als Einheit illm öffent
lichen Interesse gelegen ist. 

(2) (VerfassungsbeSitimmung) Rarka:nliage1'\ un
terliegen ,den Bestimmungen dieses Gesetz·es, wenn 
ihre Erhaltung wegen des Zusammenhanges mit 
unbeweglichen Denkmalen im Sinne des Abs. 1 
als Einheit im öffentlichen Interesse gel"1genist. 

(3) Darüber, ob ein solches öffentliches Inter
esse an ,der Erhaltung eines Einzeldenkmals, 
einer Gruppe von unbeweglichen Gegenständen 
oder einer SammLung von beweglichen Gegen
ständen besteht, entscheidet das Bundesdenkmal
,amt unter Bedachtnahme aUlf die diesbezüglichen 
wissenschaftlichen Erkenntnisse und die Ziele der 
Haager Konvention, BGBL Nr. 58/1964. 

(4) Soweit Verfahren gemäß § 2, § 3 Abs. 1 
und § 6 Abs. 2 die IFeststellung des öffentlichen 

Interesses a;nder Erhaltung unbeweglicher Denk
male betreffen, kommt neben ·dem Eigentümer 
auch dem Larudeshauptmann urud dem ,Bürger
meister Parteistellung zu." 

2. § 2 ha;t zu lamten: 

,,§ 2. (1) Bei Denkmalen, die sich im aUeinigen 
oder überwiegenden Eigentum des Bundes, eines 
Landes, oder von anderen öffentlich-.rechtlichen 
Körperschaften, Anstalten, Fonds sowie von ge
setzlich anerkannten Kirchen und Religionsge
sellschaften einschließlich ihrer Einrichtung,en be
finden, gilt das öffentliche "Interesse an ihrer Er
haltung insolange als gegeben, als das Bundes
denkmalamt nicht auf Antrag eines Eigentümers 
das Gegenteil festgestellt hat (Unterschutzstel
lung kraft gesetzlicher Venmutu~g). 

(2) Das Bundes1denkmalamt kann lauch von 
Amts wegen feststellen, ob ein öffentliches Inter
esse an der Erhaltung eines solchen Denkmals 
tatsächIich g,egeben ist. 

(3) Die diesbezüglichen Beschefde sind sChl'ift-
lich z.u 'erlassen." . 

3. § 3 hat zu lauten: 

,,§ 3. (1) Bei Denkmalen, auf die § 2 nicht an
wendbar ,ist, gilt ein derartiges öff'entliches Inter
esse erst dann als gegeben, wenn sein Vorhanden
sein vom Bundes1denkmalamt durch Bescheid fest
gestellt worden ist (Unterschutz.stellung durch 
Bescheid). Dieser ist schriftlich zu erlassen. 

(2) Die Unterschutzstellung von unbew~glichen 
Denkmal,en gemäß Abs. 1 sowie a;uch 'die Fest
stellung des öffentLichen Interesses gemäß § 6 
Abs. 2 zweiter Satz ,ist über Mitteilung des Bun
desdenkma1amtes ,im Grundbuch . von Amts
wegen ersichtlich zu machen. 

(3) Als Ei@entümer im Sinne dieses Gesetzes 
gilt bei unbeweglichen Gegenständen der grund
bücherliche Eigentümer." 

4. § 4 hat zu lauten: 

,,§ 4. (I) ß.ei Denkmalen, aufd'ie die Bestim
mungen des § 2 zutreff,en oder bei denen das 
öffentliche Interesse .an der Erhaltung gemäß § 3 
Abs. 1 oder § ~ Ahs. 2 festgestellt wurde, ist die 
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795 aer BeiIagen 5 

Zerstörun,g sow,je jede Veränderung, ,die den B:e- für die Ausübung ,des Gottesdienstes nach den 
stand, die überlieferte Erscheinung oder künstle- zwingenden litiurgischen Vorschrihen der ge
rische Wirkung beeinflussen könnte, ohne Be- setzlich anerkannoen Kirche oder Religionsge
wiUigung gemäß § 5 Abs. 1 verboten. Einer Zer- sellschaft notwend~g ist. Art und Umfang der 
störung ist gleich zuhalten, wenn der Eigentümer Notwendigkeit ist auf Verlangen des Bundes
oder der sonstige für d1e Instandhaltung Verant- denkmalamtes Idurch eine von der zuständ~gen 
wortliche die Durchführung der für den Bestand Oberbehörde ,der betreffenden Kirche oder 
des Denkmals unbedingt notwendigen Instand- Religionsgei>ellrschaft .a>UJSlgestellte Besch,einigung 
haltJungsmaßnahmen in ·der off,enbaren Absicht, es nachzuweisen. In dieser Bescheini.gung ist zu 
zu zerstören, unterläßt. Unbedingt notwendige 'allfälligen Gegenvorschlägen ,des Bundesdenk
Sicherungsmaßnahmen, die Handlungen im Sinne malamtes St.ellung zu nlehmen. 
des 1. Satzes darsteUen, können bei Gefahr im (5) Zu iden KOlSten,die bei ,der Erhaltiung (In
Verzrug ohne vOJ.'herige Zustimmung ,des Bundes- standsetzung) von Denkma1enentstehen, kön
denkmal amtes bei gleichzeiüger Anzeige an 'di,eses nen im Rahmen ,der finanzgesetzlichen Mögltich
Amt getroffen werden. keiten Zuschüsse (insbesondeve auch Z'insen-Zu-

(2) Die freiwillilge V:er~ußerung von Denk-schüsse) gew;mrt werden." 
ma1en, die Slich~m ,alleinigen oder überwiegenden 6. § 6 h~t zu hluten: 
Eigentum ,der lim § 2 ,genannten Personen be-
finden, ~st ohne Bewill,igung gemäß § 6 Abs. 1 ,,§ 6. (1) Die fl"'eiwiH1ge V:eräußerung von Denk-
verboten. malen, die sich im alleinigen oder überwiegenden 

E;gentum ,der im § 2 ,genannten Personen be-
(3) Die fre.i<w!illige Vedußenung oder BeIaistung finden, bedarf ,der schriftlichen B'ew~11igung des 

,einzelner Gegenstände ·a'us 'einer Samml'll1ng, auf Bundesdenkmalamtes. Werden ,derartige Denk
die die Bestimmungen des § 2 nicht anwerucLbar male ohne Bewillig:ung des Bundesdenkmalamtes 
lS,ind, ist ohne B,ewilligung gemäß § 6 Abs. 5 ver- fr.eiwil1i.g veräuß·ert, so unt.er1iegim sie nach wie 
boten, wenn Idas Bun!desdenkmaI.amt f.estg,esteHt vor .den B,estimmungen des § 2 samt den sich 
hat, .daß ,eiine solche Samm1ung wegen ilhres ge- . daraus ergebenden Rechtsfolgen. 
schichtlichen, künsde,rischen oder 'sonstigen kul- (2) Die Bewilligung zu einer Veräußerung 
wrellen ZUSIammenhanges ,ein einheitliches G.an- gemäß A:bs. 1 darf nur bei gleichzeitiger Nam
zes badet und ihre Erhaltung a:Is Einheit ,im haftmachun,g 'des Erwerbers erteilt wel"'den. Bei 
öffentlichen Interesse gelegen ]st. Erteilung ,der Bewilligung zur Veräußerung an 

(4) Die Veräußerung der übrl~gen im Abs. 1 eine ,nicht im § 2 genannte Person ist zugleich 
genanncen Denkmale hat ,der Veräußerer' unter festzustellen, oh ein öffentliches Interesse an der 
N aJmhaftmachung des Erwerbel"s ohne Verzug Erhaltung ,des Denkmals besteht. Diese Feststel
dem BundescLenkmalamt ,anzuzeig,en. Der V,er- lung hat sämtliche Rechtsfolgen eines Bescheides 
äuger,er .ist Ü'bendies verpflich'tet, den Erwerber gemäß § 3 Abs. 1. Dem Erwerher kommt in die
eines 'Solchen Denkmals davon in Kenntn.is zu sem VeJ.'fahren P,arteistellung zu. 
setzen, daß ,di,es,es ,den B,eschränk'll1ngen ,di'eses (3) Die Bewilliigung gemäß kbs. 1 erIischt, 
Bundesgesetzles unterIQ,egt." wenn von ihr nicht innerhalb von zwei Jahren 

5. § 5 hat z;u lauten: 

,,§ 5. (1) Die Zerstörung 'sowie jede Verände
rung eines Denkmals gemäß § 4 Abs. 1 bedarf 
der schr,if:tlichen Bewimgung des Bunde9denkmal
amtes, es sei dlenn, es handelt sich um eine 
Maßnahme bei Gefahr im Verzug (§ 4 Abs. 1 
dritter Satz). Der Nachweis des Zutreffens der 
für ,eine Z'erstörung oder Veränderung geltend 
gemachten Grundte obl.iegt dem Antragsteller. 

(2) Vor Erteilung der Bewilligung zur Zer
störung gemäß Abs. 1 ist ,der Denkmalbeirat 
(§ 16 Abs. 1) zu hören. 

(3) Die Bewill~gung gemäß ,A!bs. 1 erlischt, 
wenn von ihr niicht innerhalb von zw:ei Jahren 
Gebrauch gemacht wird. 

(4) Unbescha"det der Bestimmungen des Abs. 1 
ist dem Antra>g lauf Veränderung eines dem 
GottesJ.ienst gewidmeten Denkmals einer gesetz
lich anerkannten Kirche ader Religionsgesell
schafteinschl:ießlich ihrer Einrichtungen auf jeden 
Fall soweit stattzugeben, als die Veränderung 

Gebra"uch !gemacht wird. 
(4) Die Veräußerung von Denkmalen, deren 

Erhaltung ,gemäß § 3 Abs. 1 oder ,des obigen 
Abs. 2 ,als im öffentlichen Interesse g,elegen fest
gestellt wurde, hat der Veräußerer unter Nam
haftmachungdes Erwerbers ohne Verzug ,dem 
Bundes,denkmalamt anzuzeigen. Die erfolgte Fest
stellung des öffent1ichen Lnteresses wird durch den 
Eigentumswechsel nicht beruhrt. Der Veräußerer 
ist unbescha'det !der Bestimmung des § 3 Abs. 2 
verpflichtet, den Erwerber eines solchen Denk
ma1s davon in Kenntnis zu setzen, daß es den 
Beschränkungen dieses Bundesgesetzes unterliegt. 

(5) Die .freiwiHige Veräußerun,g oder Belastu:ng 
elinz'Clner Geg.enstände .aus 'einer Samml!ung im 
Sinne ides § 4 Abs. 3 bedarf der schr,j,ftlichen 
Bewilligung des Bundesdenkmalamtes. Die frei
willige Veräußerunlg oder Belastung ohne diese 
Bewi:ll1gung ist verboten und gemäß § 879 des 
Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches nichoig, 
Eine auf einzelne Gegenstände einer solchen 
Sammlung geführte Exekution ist 'auf Antrag 
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des Bunde51denkmalamtes einzustellen. Wird die 
Exekution ,auf sämtliiche Gegenstände einer sol
chen Sammlung geführt, so können s,ie, wenn das 
Bunclesdenkmalamt d:em Gericht ,rechtzeitig an
zeigt, daß es sich um ,eine Sammlung ,im Sinne 
dies' §, 4: AJbs. 3 handelt, 11I1l'r zusammen ver.wernet 
werden." 

7. § '7 hat zu Lauten: 
,,§; 7. (1) Besteht Gefahr, daß Denkmale entge

gen 'den Bestimmungen, der §§ 4 his 6 zerstö.rt, 
verändert oder veräußert.werden und dadurch das 
Interesse. cl.er Denkmalpflege wesentlich geschä
digt wird, ,so hat ,die. zuständige Bezirksverwal
tungshehö.fldeauf Antrag des Burudesdenkmal
amtes die jieweils geeigneten Maßnahmen und 
Verfügungen zur kbwendung ,dieser Gefahren zu 
treffen, 'So etwa solch·e Gegenstände .oder Samm
lungen unter stlaatliche Aufsicht zu. stelLen, bau
l,ich.e. Maßnahmen anzuol1dnen und clepgleichen. 

10. § 10 .A!bs. 1 hat zu la~ten': 
,,(1) An ,dem Zustand der Fundstelle, und' der 

aufgedeckten Gegenstände ,clanE. vor der Unter
suchung durch Organe des Bundesdenkmalamtes, 
höchstens aber ,durch fünf Werktage nach Erstat
tung der Anz,eige, 'nichts geändert werden, es sei 
denn Gefahr ,im Verzug oder ,ein schwerer wirt
schaftlicher Nachteil ,aus der Unterbrechung der 
Arbeiten 'zu hefürchten." 

11. §'10 Abs. 2 zweiter Satz hat zu launen: 

"Biszu 'dieser Entscheidung; längstens aber auf 
die Da:uer eines 'Monart:s v,on der, 'erfolgten An
zeige an gerechnet, unterJ~egen die Gegenstände 
den B,estimmungen ,der §§ 4; 5 und 6." 

12. § 11AJhs. 1 hat ZiU Lauten: 

,,(1) A'llsgr,abungen zum. Zwecke. !der En.odek· 
kung und Untersuchung beweglicher und unbe
weglicher Denkmale dürfen nur mit Bewilligung 
des BUilidesldenkmalamtes vorgenommen wer
den." 

13. § 12, hat zu buten: 

(2) Gegen' Bescheilde gemäß Abs. 1 steht dem 
Bundes!d'enkmalamt,.rdem Ei,gentümer des Denk
mals, sowie: auch jeder sonstigen Pa.rrei die Beru
f.ung an. den Lal1!deSlhauptmann ul1id in weiterer 
Folge' an d.en Bunrd'!;!sminister' für Wissenschaft 
und ForsdlUng offen." 

,,§ 12; Jedermann ist v,erpflichtet, zur Ermitt-
8. § 8 hat zu lauten: lung und Auffindung von Denkmalen und' ~ur 
,,§ 8. (1) Zur: Vermeidung der Gefährdu:ng Verzeichnung sowie zur' Beaufsich,tigung (Kon

und Beeinträchtigung 'des Bestandes oder Erschei- tI'OtL~) 'vorihanderuer Denkmalbeständ'e d!er im § t 
nungshilde.s VOn· unbeweglichen Denkmalen durch bezelch,neten Art ,dem BU11Ide9denkmaIamt und 
Veränderung in. ihrer. Umgebung (zum, Beispiel 'des's~n Organe?, alle ,geford?rten Auskünf.te zu 
durch Anbrin~ng von ReklameschliLdern, Schau- ,erteüen urud dIesen (samt Hrlfspersonen) die Be
kasten" Aufschriften, E:rrtichtung von Kiosken. isichtJ~gung unld die wissenschaftliche Untersuchung 
Tankstellen oder sonstig~n störenden Bauten) hat :der m Frage kommenden Denkma1e und ver:
die. Bezirksverwaltungshehörde auf. Antmg des, mutet'en Bo:denfunde zu:gestatten.'" 
BU11'desdenkmabamtes Verbote zu erlassen. ; 

(2) Soweit Verbote durch Bescheide erlassen, 1~. Im .~ 1J si11'd .die ,"'!I0Tte "td~s B'U'ntdesmin.i
werlden, swht .d~e Berufung an ,den Landeshaupt- ·sterlUm ~u~ Unt.:rrl~t durch die Worte "de,~ 
mann und in weiterer Folge. an den Bundesmini- .Bund,esmlll'lster fur W,lssenschaft und Forschung 
ster für \V'iiss:enschaf~ und Forschu,ng offen. Das zu ersetzen. 
Bundes:denkmalamt hat in diesem' Verfahren Par
teistellung. " 

15. § 14 hat Z'U Lauten: 

,,§ 14 .. (1) Wer entg.egen den Bestimmungen des 
9 .. § 9 hat zuJauten: d b § 4 Ahs. 1 'u~ § 5 A,s. 1. ein Denkmal zer-
,,§ 9. (1) WeI'den bisher' verborgen ,gewesene stö,rt ist wenn. die Tat nicht nach einer anderen 

Gegenstände! die infolge .ihrer Lage; F~rm oderBesti~~ng mit strengerer gerichtlicher Stmfe 
BeschaffenheIt· offenkund1gden, Beschrankungen :bedroht ist, vom Gericht mit einer Geldstraf.e bis 
dieses ßesetzes ulllt,e.rliegen. könnten,laufgefunden, 'zu 360 Tagessä.tzen zu bestrafen. Neben derGeld~ 
,s.o hat der Finder.'imdim Falle einer Bauführung strafe i'st für den. Fall, daß die im Abs. 6 v.or
der vera~"twort1jche Bauleite~ und, wenn der :gesehene Wie.dephersteUung nicht verfügt oder 
~run,dbeslllZ!er.hlevon Kenntms e~.langt hat; a~Ct'1:die zwar verfÜjgte 'Wiiederhersnellung. vorsätzlich 
dIeser ,der' Bezlrksvetwaltungsbehorde; dem Bur-trotz förmliicher Mahnung nicht vorgenommen 
germeister oder der nächsten Dienststelle der wird, auf eine Wertel1satzstr.afe zu erkennen. 
Bundesgenidarmerie hzw. Bundespolizei sof.ort;Unter diesen Voraussetzungen' ist· auf eine Wert
.spätestens aber an dem der Auffindung folgenden ersatzstrafe aruch dann zu· erkennen, wenn die 
Tage, Anzeige.zuerstatten. ,Tat· nach, eine.r· anderen' Bestimmung mk stren-

(2) Der. Bri1r,germelsuer .oder die' Dienststelle der ger er ger:ichdicher Strafe hedroht ist. Die Höhe 
Bundesgendarmerie bzw; Bundespolizei habender' Werters,atzstrafe· hat entweder den Kosten, 
ohne' Ve1'!Zug dfie Hezirksv.erw,altungsbehörde, die zur' Wiederherstellung oder' zur' Herstellung 
diese das Bundesdenkmalamt von dem Fund in eines gleichwertigen GegenstaJndes aufgewendet 
:Kenntnis zu s.etZJe:q·," h~tten Wenden müssen l oder dem höheren durch. 

795 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)6 von 8

www.parlament.gv.at



795 der Beilagen 7 

die Tat ,erzielten Nutzen zu entsprechen. Die 
Werters,atzstrafe ,ist allen an der Tla.t Beteiligten 
runter "Bedachtnahme auf die Grundsätze der 
Strafbemessung (§§ 32 bi,s 35 StGB) antJeilsmäßig 
a'U1flJUer1~gen. Für den ,Ftall der U netinbringEchkeit 
der Werters'a1JZstrafe ist auf eine Ers·atzfreiheits
stralfe ,zu erkennen, d.eren Höchstmaß sechs 
Monate n1icht übersteigen ,darf. Das Strafver
fahren obLiegt den Gerichtshöfeners1Jer In6tanz. 
§ 207 ades Finanzstrafgesetzes, BGBl. NI.'. 129/ 
1958, in der Fass.ung des Bundesgesetzes BGBl. 

, NI'. 335/1975, gilt dem Sinne nach. 

falls Kußel"'U'ngen des Bun.d:esdenkmalamtes ein
z,uholen, ,dem .auch inden ,genannuen Verfahren 
dras Berufungsrecht zusteht."-

16. § 15 hat ZJU lauten: 

,,§ 15. Die gemäß § 14 eingehenden Gelder 
fallen dem Bun.d:zu UiIld 'sind für die Förderung 
der Denkmailpfle:ge zweckgebunden:" 

17. Der neu einlJUfügende § 16 -hat zu huten: 

,,§ 16. Der Deriktnalbeil'at ist 'ein Grem~um' 
zur Beratung des Bundesdenkmailamtes bei der 

(2) Wer vorsätzl'ich envgegen den Besümmun- Lösung von Fragen ,des Denkmalschutzes und der 
gen .des § 4, des § 5 Arbs. 1 oder ,des § 6 A'bs. 1 Denkmalpflege. Ständige Mitglieder wenden vom 
und 5 Veränderungen an einem Denkmal vor- BundesminisDer für Wissenscha.ft und Forschung 
nimmt, ~räußert, beLastet oder erwirbt, ferneJ' aus Vertr.etern der f.acheinschlägigen Wissensch'af
wer ooe gemäß § 7 angeordneten Maßnahmen zu 1Jen (Kunsogeschichte, Architektur, Baukunst, 
v.erhindern 'oder zu veteitelnsucht oder einer Raumplanung, ,Betriebswirtschaft usw.) auf die 
Anzeig6pflicht nicht nachk0mmt, wird, sofern die Dauer von s'echs Jahren ernannt. Der Bundes
Ha~dlung nicht g;erich.:lichstr.afbar ,ist, von der minis1Jer für13auten und 'f.echnik, die Bundes
Bezlrksve~a'1tung~beho1ide mlt. GeLdstrafe. von Ingen.ieurk:ammer sow.ie ,der Kunstsenat können 
10000,S blls 100000 S oder !?,lt Ar:est bls. zu je ein ständiges Mitgl~ed entsenden. Nach Art 
sechs Wochen b~~tr,aft. Auch konnen dle a~s. elfier, und Lage des Denkmals sind ferner als nidit
Sam~lung gemaß § 4 A~~. 3 ohne Bewlll~~u.ng ständige Mi1Jgl,iJeder je ein Vertreter des B,undes
Igemaß § 6 Abs. 5 veraußerten Gegenstande landes und der Gemeinde des Fremdenverkehrs 
für verfall'en .erklärt werden. (Kammer der gewerblichen W':irtschaft), 'bei 

(3) Wer lin 'anderer Weise den Vorschr,iften kirchlichem Eigentum .ein Vertreter der betref
dieses Gesetzes oder den auf Grund cdieses Ge- fenden :gesetzlich anerkannten Kirche oder Re1.i
~etzes erla;ssenen Anordnungen zuwiderhandelt, g~onsgesel1schaf.t und schIießlich auch Vertreter 
wird von der 'Bezirksverwaltungshehönde mit von Vereinen, deren Vel'einsziel auf die Erhal
Ge1d;stmfe von 5 000 S bis 30 000 S öder mittJung von Kru1turgütern (einschließlich solcher 
Arrest bis zu 14 'f.agen bestralft. von lokaler Bedeu1lW1g) ausgel'ichtet ist, beizu

(4) Wer v:orsätzlich zu einer .nach Abs. 1, 2 
oder 3 strafbar~n Handlung anstif,tet oder dazu 
Hilfe leistet, umediegt den dort festgelegten 
Strtalf,en. 

(5) Die Verj;vhl."lUngsfri~t .gemäß § 3.1 Abs. 2 
VStG 1950 beg~nnt Ibei den in den Absä1JZen 2 
his 4 aufgezählten DeLikten erst ab ,dem Ze~t
punkt, zu dem das Bundesdenkmalamt von den 
unerlaubt vorgenommenen Handlungen oder 
Unuertlassungen Kenntnis erlangt ha.t und die 
schuldtragende Person ausgeforscht ist; die Fr,ist 
endet jedenfalls dl."lei Jahre nach B'eend~gung der 
Tat. 

(6) Auf Antrag des BUilidesdenkmalamtes kann 
die zustäoo·uge BezirksV1erwaluungsbehör;de v,er
fügen, daß der Schu1dtra.gende auf seune Kosten 
den ,der letzten oder den schon einer früher von 
ihm vepschu1denen widerrechtlichen Knderung 
oder Zel"'Störung unmittelbar vorausgegangenen 
Zustand .des Denkmals, soweit ,dies nach ,der 
jeweiligen Slachlage möglich ist, wlederherzustel
len hat. Gegen Bescheide dieser Art ast die Beru
fungan den Landesha:uptmann und gegen dessen 
Entscheidung die B.erufung an den Bundesmini
ster für Wiissanschaft und Forschung zulässig. 

(7) Im Str.afverfahren gemäß Abs. 2 bis 4 und 
im Verfruhr.en nach Abs. 6 sind erforderlichen-

ziehen. Der Denkma1beil."lat k:ann auch in Aus
schüssen zusammentretJen. Nähere Bestlimmungen 
über Zusammensetzung U!l!d die Aufgaben des 
Denkmalbeü'raites 'Sowie 'Seine GeschäftsOI'ldnung 
sind vom Bundesminister für Wissensch'aft 'lmd 
Forschung durch Verordnung zu regeln. J.edes 
ständige Mi.tgl,ied des Dtmkmalbeirates kann 
über Ersuchen des Bundesministers ,für Wissen
schaft und Forschung oder des Bunldesdenkmal
amtes zur Berauung (alls Konsulent) oder z,ur Ab
gabe eines Gutachtens (als Sachverständiger) bei-' 
gezogen wertden." 

18. Der hisherige § 16 erhält die Bezeichnung 
,,§ 17" unrd hat zu launen: 

,,§ 17. In ,allen FälIen, dl,e Archiva~ien betref
fen, tritt an die Stelle des Bundesdenkmalamtes 
das Archivlamt und an die Stelle des BUilides
minisllers für Wissenschaft und Forschung der 
BundeskanlZler. " 

19. Der hisherigle § 17 erhält die Bezeichnung 
,,§ 18" und hat lJU Lauten: 

,,§ 18. Das B'undesgese1JZ vom 5. Dezember 1918, 
StGBL Nr. 90, betreffend (1;1IS Verbot ',der Aus
fuhr und der Veräußerung von Gegenständen 
VOn geschichtlicher, künstlerischer oder kuJtu
reller Bedeutung, in der Fassung der Bundes-
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gesetze BGBl. Nr. 80/1923, BGBl. Nr. 533/1923 
und BGBl. Nr. 282/1958, bleibt unberührt, soweit 
es sich auf die Ausfuhr solcher Geg,enstände be
zieht." 

20. Der neu einzufi.i:gende § 19 hat zu lauten: 

,,§ 19. (1) Bei der Ermittlung 'des Gewinnes aus 
Land- und Forstwirvschaft, aus selbständiger 
AI'beit und aus Gewerbebetrieb kal1ln abweich,end 
von ,den Bestimmungen des § 8 Abs. 2 Z. 1 und 
Abs. 3 des Einkommensoeueflgesetz'es 1972, BGBl. 
Nr. 440, eine vorzeitige Ahschr1e~bung im Aus
maß von 50 v. H. der .im Interesse der Denk
malpflege für unter Denkmalschutz stehende 
Objekte aufgewendeten Anschaffungs- oder Her
.stellungskosten vorgenommen weI'den. Der rest
l,iehe Teil dieser Anschaffungs- oder Herstellungs
kosten ist gleichmäßig auf die nächsoen fünf 
Wirtscha,fosj,ahre verteilt ,abzuschreiben. Die 
Anschaffung eines unter Denkmalschutz stehen
den Objektes setbst ist nicht als Maßnahme im 
Interesse der DenkmalpfI.ege anzusehen. Die Be
stimmung.endieses Absa.tz·es sind nicht anzu
weI:Lden auf AnschafI;ungs- ,oder Herstellungs
kosten, von denen entweder eine vorzeitige Ab
schreibullig nach § 34 StaidterneueruIl1gsgesetz, 
BGBl. Nr. 287/1974, oder im Sinne des § 122 
Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1972 vor
genommen wird. 

(2) Bei der Eflmittlung der Einkünfte aus 
Vermietung urud Verpachtung im Sinne des § 28 
des Einkommensteuergesetzes 1972 können die 
AnschaffuIl1gs- ader Hers1lellungskosten, die für 
unter Denkmalschutz s'tJehende Obj'ekte im 
Intenesse der Denkmalpflege aufgewendet wer
den, entweder im Wege der gewöhnlichen Ab
setzung für Abnutzung (§ 7 des Einkommen
steuergesetzes 1972) ,aibgesetzt oder auf Antrag 

gleichmäßigalUf zehn Jahre verteilt werden. Die 
Bestimmung des vorletzten SatZJes des Abs. 1 gilt 
sinngemäß. Die Bestimmungen dieses Absatzes 
über die glleichmäßig;e Verteilung auf zehn Jahre 
sil1Jd l1Jicht anzuwenden, soweit für die Anschaf
fung oder HersteLlung öff,entliehe Mittel oder 
Mittel öffendicher Fonds ,in Anspmch genommen 
werden. 

{3) Die Tatsache, daß die Anschaffwngs- oder 
Herstellungsko~ten für unter Denkmalschutz 
stehende Objekte und ,im Interesse der Denkmal
pflege aufg,ewendet werden, ist durch eine Be
scheinigung des Bundesdenkmalamtes nachzu-
welsen. 

(4) Die 'durch d~eses Bundesgesetz veranlaßten 
Schrillf:ten sind von den StempeLgebühren hefneit. 

(5) Besondere Le~stung.en auf dem Gebiet der 
Denkmalpflege können vom Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung durch die Verleihung 
von Medaillen und Diplomen, aber auch ,durch 
fin<l!nz~el1e Anerkennungen gewürd~gt wel'den." 

21. Der bishel'lige § 18 erhält die Bezeichnung 
,,§ 20" urud hat 1m Ja.uten: 

,,§ 20. Mit der Vollziehul1ig dieses Bunides
gesetzes ist der Bundesminister· für Wissenschaft 
und Forschung, in Fällen, rue Archivalien be
treffen, der BundeskanzLer, inden Fällen der §§ 3 
Abs. 2 sowie 14 Abs. 1 der Bundesminister für 
Justiz und hinsichtlich der § 19 Abs. 1, 2 und 4 
der B'undesminister für Finanzen ,betraut." 

Artikel II 

Die VollZJiehrung dieses Bundesgesetzes richtet 
sich nach § 20 des Denkmalschutzgesetzes in der 
Fassung ,des Art. I Z. 21 .d~es,es Bunde~gesetzes. 
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